
626
1 einzugehen, niemals den Empfang der Sakramente zuuv ter
zeit vernachläſſigen U dgl

Wir ſchließen mit dem Worte des heiligen Ambroſius: „Neseit
AE molmina Spiritus Saneti gratia.“)

Paſtoral⸗Fragen und 2  2  Fülle
I. (Zweifelhafte Gewiſſensfall. Andreas, höherer

Offizier, geht bei Ausbruch des Krieges, bevor EL ins Feld zieht,
mit Margareta ohne Proklamation raſch die Ehe ern leſe gibt den
Ehekonſens nicht gerade Qaus Neigung 3u Andreas, ondern vielmehr
In der Abſicht, ſich eine gute Penſion 3 ſichern, Andreas
fallen ſollte. Nach einem Dnd kehrt Andreas, beider Beine beraubt,
als Krüppel zurück. Margareta iſt darüber ntſetzt und will
Andreas nicht als Gatten anerkennen, offen erklärend, ihre Ehe mit
Andreas ſei ganz und gar ungültig. „W wollte einen geſunden
Ehegatten haben“, ſagt ſie, „keinen Krüppel Weil alle Welt glaubte,
der betreffende Offizier würde nicht mehr lebend Aus dem Kriege
zurückkehren, habe ich den Ehekonſens gegeben mit der feſten Abſicht
5 nehme Andreas zUum Ehegatten, wenn bL entweder ode
getroffen ird oder geſund zurückkehrt; n nicht.“ habe mich
alſo geirrt; der Irrtum macht ohne Zweifel die Ehe ungültig.“

In dieſer Seelenverfaſſung Imm ſie auch zUum Beichtvater.
Dieſer legt ſich die Fragen vor ber etwa vorhandenes trennendes
Ehehindernis des Irrtums; ber Ehekonſens Unter zukünftiger Be⸗
dingung, mit aufſchiebender Wirkung; ber Vollzug oder Vollzieh⸗
arkeit der Ehe; über die Behandlung des vorliegenden E im
äußeren und IM inneren orum doch wagt CTL IeBU nicht, eine
Entſcheidung 3u reffen Wie hat dieſe 3 QAuten?

Vorliegender Artikel WwaLr ſchon gedruckt, als ich Iaun der Mainummer
der „Katechetiſchen Blätter“ Aund der „Chriſtlich-pädagogiſchen Blätter“ las,
wie Dr eL und ein anderer Utor, deſſen amen ich etzt nicht gegen⸗
wärtig habe, aus pſychologiſchen Gründen den Aufſchub der Firmung auf
das ſpätere Kindesalter befürworten. Mit Recht beklagt Dr eLr die miß⸗
lichen Verhältniſſe bei den Firmungen, inſofern ſie die Zerſtreuungen der
Kinder mn ganz Uund gar unnötiger Weiſe vermehren. Do man be
denken, daß dieſer and leider auch bei erwachſenen Firmlingen
und ihren Paten nicht ausgeſchloſſen iſt Das notwendige Verſtändni aber
für die irkungen der Firmung kann auch IIN KHindern von —7w—12 Jahren
beigebracht werden Die I1 berückſichtigt gerade hier als weiſe Utter das
pſychologiſche Moment, enn ſie von ſol EN jungen Firmlingen ur die
„rudimenta Hdei“ (Pontificale, 10 verlangt. nne vollkommenere Belehrung
kann 10 ſpäter auch noch mit großem en erfolgen; denn der Firmcharakter
berechtigt uns, auch hier das Wort des eiligen Paulus anzuwenden: 6—

8useita gratiam, ESt IN te“ (2 Tim 6) Auch zeigt die Erfahrung
vieler Beichtväter und Miſſionäre, daß viele Kinder infolge vorzeitigen Aus.
trittes aus der Ule leider durch viele ahre hindurch gar niemals die
Sakramente empfangen
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Löſung und Antwort Margareta m ihrem Wider  2—
ru gegen die Ehe mehreres durcheinander. Das kanoniſche Hin
dernis des Irrtums, welches ein trennendes Ehehinderni iſt, muß
durchaus unterſchieden werden von einem bedingten Abſchluß der
eine ültige Ehe nicht zuſtande ommen läßt

Das rein kanoniſche Hindernis des Irrtums beſchränkt ſich auf
den Fall, der mn ziviliſierten Ländern eute nicht mehr vorkommt,
venn nämlich emn Freier mit einer ganz unfreien Perſon welche
Ee* für frei hielt, den Ehekonſens gegeben hätte Das kanoniſch
anerkannte, m ſich naturrechtliche trennende Ehehindernis iſt der
Irrtum In der Perſon elbſt, enn jemand glaubt, eine andere
Perſon vor ſich haben; nicht der bloße Irrtum un der eſchaſſen⸗
heit der Perſon, ES ſei denn, daß durch dieſen Irrtum die En
wärtige Perſon nicht bloß nders beſchaffen ſondern wirklich einer
anderen Perſon werde als diejenige, mit welcher der andere ehelichende
eil die Ehe einzugehen beabſichtigt. Ein olcher Irrtum lag bei der
Margareta, als ſie dem Andreas gegenüber die heliche Einwilligung
gab, nicht vor ſie hat ſich m keiner Weiſe mn der Perſ des An⸗
read geirrt.

2 Etwas nderes iſt Vv wenn die Eheeinwilligung nuL be
dingt gegeben wird Alsdann kann das Fehlen der Bedingung die
Ehe ungültig machen. Im allgemeinen iſt un  0 aft, eine be
dingte Einwilligung zu geben, der Pfarrer dürfte ſich erlt dazu
verſtehen, ohne vorherige Gutheißung des Biſchofs eine bedingte Ehe⸗erklärung zuzulaſſen. llein haben tatſächlich die Brautleute oder
nUUL eines aus nen eine Bedingung ernſtlich, auch nuLr innerlich
geſetzt und ſtellt ſich heraus, daß dieſe Bedingung nicht vorhanden
war, dann iſt vor ott und dem Gewiſſen die Ehe ungültig; vor
der Oeffentlichkeit und vor dem kirchlichen Gericht allerdings gilt ſie
nur dann für ungültig, nachgewieſen iſt, daß die Einwilli
gung zulr Ehe nuL Uunter jener Bedingung geſetzt ward; die bloße
Behauptung des einen oder auch beider vermeintlichen Eheleute kann
nicht als Beweis gelten. Wenn dadurch Konflikte zwiſchen den enund Rechten IRm Gewiſſensbereich einerſeits und dem äußeren Rechts⸗bereich anderſeits eintreten, kann Qan die ungültig Verheiratetendie Pflicht herantreten, durch gültige unbedingte Konſenserklärungdie Ehe gültig machen.

Am wenigſten Schwierigkeit bezüglich eines Entſcheides ber die
Gültigkeit oder Ungültigkeit einer bedingt abgeſchloſſenen Ehe ergibtſich dann, wenn die geſtellte Bedingung ſich auf Gegenwär⸗tiges oder Vergangenes bezieht. Die Ehe iſt ſofort gültig, wenn die
geſtellte Bedingung der Wirklichkeit entſpricht; entſpricht ſie der
Wirklichkeit nicht, iſt und bleibt die Ehe ungültig. Die erſt ſpätererfolgte Kenntnisnahme des Vorhandenſeins oder Nichtvorhandenſeinsder geſtellten Bedingung ändert nichts der Gültigkeit oder Un
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gültigkeit ſelber; önnen In der  Zeit jener Unkenntnis die betreffen⸗
den Perſonen nicht ehelich Unter ſich verkehren.

Größere Schwierigkeiten önnen entſtehen etre einer Be
dingung, welche ſich auf etwas Zukünftiges bezieht. Wird etwa  S
Unmögliches oder etwas Unerlaubtes zur Bedingung gemacht, wer
den von der Kirche derartige Bedingungen als nicht beſtehend, mit⸗-
hin die Ehen als gültig anerkannt, wenn nicht die als Bedin—
gung geforderte zukünftige ſündhafte Leiſtung oder Unterlaſſung gegen
die weſentlichen der Ehe verſtößt. In dieſem letzteren Falle
iſt eine gültige Ehe deshalb unmöglich, weil der weſentliche Gegen⸗
an des Ehevertrages gefälſcht würde. Im Gewiſſensbereich jedo
macht jede auf unmögliche oder unerlaubte Handlung oder Tatſache
lautende Bedingung, ſobald ſie ernſtlich als Bedingung von einem
Teile wenigſtens geſetzt iſt, die Ehe ungültig.

Handelt eS ſich um andere zukünftige Bedingungen, iſt Unter
deſſen eine Ehe noch nicht zuſtande gekommen. Ob bei Eintritt der
Bedingung die Ehe ſofort gültig werde, alls NnUuL von keinem der
beiden Teile der gegebene Konſens zurückgezogen iſt, oder ob nur
durch Konſens eine gültige Ehe zuſtande komme nd Unter
deſſen nuLr die Pflicht eſtehe, die Erfüllung der geſtellten Bedingung
abzuwarten, iſt eine von den Theologen Umſtrittene Frage rſtere
iſt jedenfalls die beſſer begründete. Der einzige Einwurf dagegen
beruht auf der Behauptung, die Ehe ſei nicht bloß Vertrag,
ſondern unter Chriſten auch Sakrament; ein Sakrament könne aber
nicht ſeiner Gültigkeit nach In der Schwebe bleiben nd durch eine
zukünftige Tatſache oder Handlung gültig oder ungültig gemacht
werden. Allein wenn dies auch von den anderen Sakramenten durch
aus behaupten iſt, darf daraus noch nicht auf das Sakrament
der Ehe geſchloſſen werden, weil dieſes ganz und gar die Form eines
beiderſeitigen Vertrages hat; dem Weſen des Vertrages aber wider  2
pricht gar nicht, daß die Gültigkeit von einer zukünftigen Be
dingung abhängig gemacht werde und mit deren Verwirklichung ſofort
eimtrete. Für die Praxis freilich waäre gerade wegen der Verſchieden⸗
heit der Anſichten bei der Ehe darauf 3 dringen, daß bei bedingtem
Konſens nach Eintritt der zukünftigen Bedingung der Konſens
neuert werde, Uum jeden weifel der Gültigkeit der Ehe zuräumen.

Soll das Geſagte auf den Fall der Margareta angewendet
werden, iſt unächſt 3u bemerken, daß EeS Er en wird, den
bedingten Ehekonſens nachzuweiſen, und zwar er nachzuweiſen.
Gelingt das nicht, dann iſt vor dem äußeren Forum die Ehe
mit Andreas als Recht beſtehend anzuſehen; einer anderen
Ehe würde Margareta ganz gewiß nicht zugelaſſen, und ES bliebe ihr
kaum nderes übrig, als einen unbedingten wahren Ehekonſensmit Andreas zu en



—  e mag bei Abgabe der Eheeinwilligung ſehr wohl in der
Verfaſſung geweſen ſein, daß ſie Andreas nicht zUum Ehegatten
genommen hätte, ſie gewußt hätte, würde als Krüppelzurückkehren, oder auch ſie nicht der zuverſichtlichen Unter  2  2
ſtellung geweſen wäre, Andreas werde en  (eder fallen oder geſundzurückkehren. ber das iſt noch nicht eine bedingte Konſenserklärung.Ote hätte den Konſens nicht gegeben, enn ſie nicht jene Ueber  2  2
zeugun gehabt ätte; aber ſie hat tatſächlich, Vte eS ſcheint, denKonſens gegeben, nd unbedingt. Liegen die Sachen 0, dann iſtdie Ehe er von Anfang gültig geweſen und muß gültig leiben.

Sollte aber wirklich Margareta, wie ſie jetzt behauptet, jeneBedingung gemacht haben OO nehme den Andreas zum Ehegatten,venn entweder ode getroffen wird oder geſund zurückkehrt“,dann iſt unterſuchen, welche Wirkung Un einen ſolchen bedingtenEhekonſens hervorgerufen ird Die beiden alternativ geſtellten Be
dingungen müſſen unterſucht werden. Die erſte Bedingungmacht einen gültigen Abſchluß der Ehe un möglich. Vor der Erfül  2  2lung der Bedingung bleibt mindeſtens die Ehe 11 7 kann
alſo noch keine gültige Ehe ſein Durch die Erfüllung der Bedingungwürde eine beſtehende Ehe m ihrem Beſtand vernichtet; ſo wenigerkann eine noch nicht beſtehende Ehe wahre Ehe werden; zwiſcheneiner lebenden und einer geſtorbenen Perſon iſt CS unmöglich, eine
Ehe herzuſtellen. Wird die zweite Bedingung allein ins Augeefaßt, würde durch die Rückkehr des Andreas mn UnverletztemZuſtande höchſt wahrſcheinlich von ſelber der beiderſeits früher ab
gegebene Ehekonſens 3u einer gültigen Ehe geworden ſein. Da jedochſelbſt dieſes von bedeutenden Theologen beanſtandet wird, hätte
um ⁰ mehr In unſerem Falle, wenn Andreas unverletzt zurückgekehrtwäre, eine Konſenserneuerung gefordert werden müſſen, weil die tat:
0 geſtellte Bedingung nich einfachhin auf Rückkehr un Uundber
letztem Uſtand lautete, ondern die Bedingung komplex var nd
eine Bedingung mitenthielt, e  e das Gültigwerden des Ehekonenſe au

Würde vor dem Ausrücken des Andreas zwiſchen ihm und
der Margareta der Vollzug der Ehe ſtattgefunden haben, dann lägedarin ein ſehr ſtarker Indizienbeweis, daß weder Indreas noch Mar  2
gareta einen bedingten Konſens geſetzt hätten, daß mithin auchkein Irrtum Im Konſens vorlag, ſondern enn Irrtum in der
Vermutung zukünftiger Ereigniſſe, der vom Ehekonſen würde ab  V
gehalten haben, erkannt worden wäre, tatſächlich aber vom
Konſens nicht abgehalten hat Auf einem ſolchen Irrtum kann
nie und nimmer die Anfechtung einer Ehe beruhen. ſt aber die
Ausſage der Margareta richtig, daß ſie Uur eine bedingte Eheeinwilligung gegeben habe, oder iſ dies auch irgendwie ver
nünftigerweiſe zweifelhaft, dann iſt jeder heliche Umgang zwiſchenAndreas nd Margareta verboten und ſündhaft. Hat alſo dieſer
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Umgang vor dem Ausrücken des Andreas ſtattgefunden, und var
Margareta der Meinung, ſie hätte unur bedingterweiſe geheiratet,
dann hat ſie ſich er verſündigt, venn ſie nicht etwa durch alſches
Gewiſſen entſchuldigt ward

Endlich kann aber noch die Frage aufgeworfen werden: Wie
würde * ausgeſehen haben mit der Berechtigung zur Penſion,
Andreas, zum Krüppel geſchoſſen 3u werden, gefallen waäre ſt
die Ausſage Margaretas richtig, daß ſie nUuLr bedingte Eheeinwilligung
gegeben habe, dann iſt ſie niemals die Gattin des Andreas geweſen,
wurde daher im Augenblick des Todes desſelben weder Gattin noch
Witwe des Andreas. Da aber die Penſionsberechtigung nur für die
Witwe des Verſtorbenen gilt, hat Margareta keinen rechtlichen
Anſpruch darauf; ſie wäre 0  er zur Rückerſtattung der Dd be
zogenen Penſion ver Urde aber trotz der öffentlichen Er
klärung Margaretas, daß ſie unter der von ihr behaupteten
Bedingung den Ehekonſens egeben habe, vom ſtaatlichen Gerichte
dennoch die Verbindung mit Andreas als bürgerliche Ehe anerkannt,
dann dürfte ſie mit ewiſſen die Penſion beziehen, ſelbſt

kirchlicherſeits die Ehe als ungültig betrachtet werden mu
Um ſo mehr könnte die Penſion ruhig angenommen werden,

die Richtigkeit der Ausſage Margaretas nicht er iſt das
El wenn die Eventualitäten, welche Margareta jetzt als Bedin⸗
gungen Uffaßt Unter welchen ſie die Ehe geſchloſſen habe, wahr
ſcheinli zur Zeit des Eheabſchluſſes nur Wünſche deren
Verwirklichung ſie erwartete, ſo daß ſie ohne leſe Erwartung die
Ehe nicht würde abgeſchloſſen haben. In dieſem Falle gilt ſowohl
vor dem ewiſſen als auch vor kirchlichem und bürgerlichem Gericht
der rundſatz: „Standum 68t PTO Valore acetus“. mithin iſt auch
der rechtliche Anſpruch auf Penſion aufrecht halten.

Valkenburg (Holland). Aug 8  m
II (Das Autorenrecht.) Auguſtinus wird vom Redakteur einer

kirchlichen Zeitſchrift aufgefordert, die ausländiſchen Fachblätter durch⸗
zublättern, daraus Artikel bearbeiten. Die betreffenden
ralblätter werden dem Mitarbeiter Auguſtinus Im Auftrage der
Redaktion zugeſandt. Er weiß nichts davon, ob der Redakteur eine
Bewilligung von den ausländiſchen Blättern erhalten habe, deren
Artikel, beſonders ohne Angabe der Quelle, 3u übernehmen. ugu⸗
ſtinus ümmert ſich nicht Um dieſe Seite der Sache, da e* der
Meinung iſt, der Redakteur ſei auch Mn dieſer Hinſicht verantwort—
lich Uebrigens tröſtet ſich mit dem Gedanken, auch die auslän—
diſchen Blätter Uen dasſelbe und „zitieren“ ich beiderſeits. Was
iſt vom Verfahren des Redakteurs ſowie des Mitarbeiters und über⸗
haupt Autorenrecht vor dem ewiſſen halten?

Beantwortung. Der Auftrag der Redaktion und die Auf
aſſung des Mitarbeiters Auguſtinus ſcheinen nicht in völliger Har⸗


